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Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom 

 605 014  

 
Stellungnahme zum Bebauungsplan "Wohngebiet Rothenbücher Weg" und  
5. FNP-Fortschreibung, Gemeinde Bischbrunn 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,   
 
der Bayerische Bauernverband begrüßt das Bestreben der Gemeinde Bischbrunn, mit der 
Ausweisung neuer Wohnbauflächen die örtliche Entwicklung zu fördern und Wohnraum zu 
schaffen. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die Landwirtschaft ein wesentlicher 
Bestandteil des ländlichen Raumes ist und die Flächen die wirtschaftliche Grundlage der 
ortsansässigen Betriebe darstellen. Jede Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Fläche in 
Bauland führt zu einem dauerhaften Verlust dieser Produktionsgrundlage. 
 
Daher ist ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden unabdingbar. Die Bauplatzgrößen 
sollten auf das notwendige Maß begrenzt werden, um den Flächenverbrauch möglichst 
gering zu halten. Grundstücksgrößen von rund 500 m² sind ausreichend, um den Bedarf an 
Wohnraum zu decken und gleichzeitig eine flächenschonende Entwicklung sicherzustellen. 
 
Daneben sollte berücksichtigt werden, dass die landwirtschaftliche Bewirtschaftung in der 
unmittelbaren Umgebung fortgeführt wird. Landwirtschaftliche Maschinen haben in den 
letzten Jahren deutlich an Größe gewonnen. Für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung ist 
daher sicherzustellen, dass alle Wege, Zufahrten und Flächen uneingeschränkt befahrbar 
bleiben. Eingrünungen entlang von Feld- und Weggrenzen müssen mit einem ausreichenden 
Abstand – mindestens 2,5 Meter – angelegt werden, damit die Durchfahrt und die 
Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen nicht beeinträchtigt werden. 
 
Der Hinweis auf mögliche Emissionen aus landwirtschaftlichen Betrieben sollte zudem 
konkretisiert werden. Landwirtschaftliche Arbeiten erfolgen in Abhängigkeit von Witterung 
und Vegetation und können daher auch an Wochenenden, Sonn- und Feiertagen sowie in 
den frühen Morgen- und späten Abendstunden notwendig sein. 
 
Der Bayerische Bauernverband bittet darum, diese Belange im weiteren Verfahren zu 
berücksichtigen, um eine ausgewogene Entwicklung zwischen der Schaffung von 
Wohnraum und dem Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzflächen sicherzustellen. 
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Mit freundlichen Grüßen 

  
Magdalena Eschenbacher 
B.Sc.  


